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Text 

Recht des Zuwachses. 

§ 560. Wenn alle Erben ohne Bestimmung der Theile, oder in dem allgemeinen Ausdrucke einer 
gleichen Theilung zur Erbschaft berufen werden, und es kann, oder will einer der Erben von seinem 
Erbrechte keinen Gebrauch machen; so wächst der erledigte Theil den übrigen eingesetzten Erben zu. 


